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 Veröffentlicht am 18.07.1995

Norm

StGB §299 Abs1

Rechtssatz

Wird eine den wahren Täter deckende Falschaussage unmittelbar nach ihrer Niederschrift wahrheitsgemäß korrigiert,

der Täter genannt und dies von den vernehmenden Beamten in der Anzeige festgehalten, so war diese Aussage in

ihrer Gesamtheit nicht geeignet, den Täter auch nur vorübergehend der Strafverfolgung zu entziehen, sodaß nicht

einmal der Versuch des Vergehens der Begünstigung vorliegt.
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